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Gemeinde Testorf-Steinfort
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bericht des Bürgermeisters

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 28.09.2017

5 Einwohnerfragestunde

6 Antrag auf Personalkostenzuschuss 2018 für die 
Jugendsozialarbeiterin Frau Heinze

VO/09GV/2017-213

7 Vergabe einer neuen Hausnummer VO/09GV/2017-216

8 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

9 Entscheidung über Stromlieferant für die Gemeinde ab 01.01.2018 VO/09GV/2017-212

10 Beschluss zur außerplanmäßigen Auszahlung für das 
Produktsachkonto 54101.14310000-040 - Gemeindestraßen - fertige 
Erzeugnisse (nachträglicher Grunderwerb)

VO/09GV/2017-215

11 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

12 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort, Nr: SI/09GV/2017/27

Sitzungstermin: Donnerstag, 30.11.2017, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sportlerheim Testorf, 23936 Testorf
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2017-213
öffentlich

17.11.2017
Strauß, Ariane

Antrag auf Personalkostenzuschuss 2018 für die 
Jugendsozialarbeiterin Frau Heinze
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

30.11.2017 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Verein für Jugendeinrichtungen NWM e. V. eine 
finanzielle Zuwendung, für die Personalkosten der Jugendsozialarbeiterin Frau Heinze, in 
Höhe von ………… Euro für das Jahr 2018 zu gewähren.
 
Sachverhalt:   
Mit Datum vom 30.08.2017 stellte der Verein für Jugendeinrichtungen NWM e. V: einen 
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Zuwendung, für die Personalkosten 2018 der 
Jugendsozialarbeiterin Frau Katrin Heinze. 

Finanzielle Auswirkungen:   
Ca. 2.250,00 €

Anlage/n:   
Antrag vom 30.08.2017

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2017-216
öffentlich

20.11.2017
Rath, Ivon

Vergabe einer neuen Hausnummer
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

30.11.2017 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe einer neuen Hausnummer für die 
Eigentümer des Flurstücks 19, Flur 2, Gem. Testorf. Das Wohngebäude erhält die 
Hausnummer Mecklenburger Straße 11a.
   
Sachverhalt:  
Die Flurstücke 19 und 20, Flur 2, Gem. Testorf sind mit einer Doppelhaushälfte, die von zwei 
Parteien bewohnt wird, bebaut. Beide Wohngebäude haben derzeit die Hausnummer 11. 
Zum damaligen Zeitpunkt wurden die Straßennamen in der Gemeinde Testorf-Steinfort 
umbenannt und die Hausnummern teilweise neu geordnet. Es wurde versäumt in diesem 
Fall zwei Hausnummern zu vergeben. Dies soll nun auf Grundlage von § 51 Straßen- und 
Wegegesetz M-V (StrWG M-V) nachgeholt werden. Gem. § 51 StrWG M-V ist es Aufgabe 
der Gemeinde den Straßen Namen und den Grundstücken Hausnummern zuzuteilen. 

Aus diesen Gründen ist folgende Verteilung der Hausnummern vorgesehen:

Flurstück 19 Mecklenburger Straße 11a 
Flurstück 20 Mecklenburger Straße 11 

Der Bescheid für die Erteilung einer neuen Hausnummer (Mecklenburger Straße 11a) ergeht 
kostenfrei.
 

Finanzielle Auswirkungen: keine   
Anlage/n: Luftbild Mecklenburger Straße Nr. 11  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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